
Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An die Vorsitzende 

Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin 

des Ausschusses für Kultur und Medien 
Frau Christina Osei Mdl 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien am 13. März 2025 
TOP 5 „Selbstbewirtschaftungsmittel in TG 69" 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
die SPD -Fraktion hat den o. g. Bericht beantragt. Dieser Bitte komme 
ich gerne nach. 

Mit freundlichen Grüßen 

/w_ jra4, 
lna Brandes Mdl 

Anlage 

4). . März 2025 
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Aktenzeichen : 

Z.11-

bei Antwort bitte angeben 

lna Brandes Mdl 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211 896- 4115/4585 

Telefax 0211 896-4555 

Poststelle@mkw.nrw.de 

www.mkw.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

S-Bahnen S 8, S 11, S28 

(Völklinger Straße) 

Rheinbahn Linie 709 

(Georg-Schulhaff-Platz) 

Rheinbahn Linien 706, 707 

(Wupperstraße) 

van.eckert
Parlamentspapiere





Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin 

Schriftlicher Bericht 
der Ministerin für Kultur und Wissenschaft 
an den Ausschuss für Kultur und Medien 

,,Selbstbewirtschaftungsmittel in TG 69" 

Der mit Vorlage 18/3558 des Ministeriums der Finanzen berichtete 
Bestand der Selbstbewirtschaftungsmittel in Kapitel 06 050 TG 69 
entspricht dem Datenstand des vorläufigen Jahresabschlusses. Über 
den Bestand der Selbstbewirtschaftungsmittel mit Datenstand des 
endgültigen Jahresabschlusses wird das Ministerium der Finanzen dem 
Haushalts- und Finanzausschuss mit separater Vorlage berichten. 

Der Baransatz der Titelgruppe 69 wurde aufgrund erforderlicher 
Konsolidierungsbeiträge des Einzelplans 06 im Haushaltsplan 2025 auf 
Null reduziert. Auswirkungen auf den Bestand der in früheren 
Haushaltsjahren gebildeten Selbstbewirtschaftungsmittel ergeben sich 
hieraus nicht. Es ist vorgesehen, sämtliche verbliebenen 
Selbstbewirtschaftungsmittel der Titelgruppe 69 zurück an den 
Landeshaushalt zu überführen. 
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